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Der Nationalrat hat beschlossen: 
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Anmerkung 

1. Der gesetzliche Kurztitel und die Abkürzung wurden mit Wirksamkeit vom 11.8.2000 vergeben (vgl. 
BGBl. I Nr. 89/2000). Aus dokumentalistischen Gründen wurden auch in den bereits aufgehobenen 
Dokumenten der Kurztitel und die Abkürzung angepasst. 

2. Zu dieser Rechtsvorschrift ist eine englische Übersetzung in der Applikation „Austrian Laws“ 
vorhanden: Environmental Impact Assessment Act 2000 
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